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VERMERK 
Absender: Herr Péter Györkös, Botschafter, Ständiger Vertreter, Ständige Vertretung 

Ungarns bei der Europäischen Union 
vom 28. November 2014 
Empfänger: Herr Rafael Fernández-Pita y González, Generaldirektor, Rat der 

Europäischen Union 
Betr.: Durchführung des Rahmenbeschlusses 2009/315/JI des Rates vom 

26. Februar 2009 über die Durchführung und den Inhalt des Austauschs 
von Informationen aus dem Strafregister zwischen den Mitgliedstaaten  
- Mitteilung 

  

 

Sehr geehrter Herr Generaldirektor, 

 

hiermit möchte ich Sie über die Durchführung des Rahmenbeschlusses 2009/315/JI des Rates vom 

26. Februar 2009 über die Durchführung und den Inhalt des Austauschs von Informationen aus dem 

Strafregister zwischen den Mitgliedstaaten (im Folgenden "Rahmenbeschluss") durch Ungarn 

unterrichten. 

Gemäß Artikel 3 Absatz 2 des Rahmenbeschlusses teilt jeder Mitgliedstaat dem Generalsekretariat 

des Rates und der Kommission mit, welche Zentralbehörde(n) er benannt hat. Als ungarische 

Zentralbehörde wurde benannt: 
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Gemäß Artikel 11 Absatz 6 des Rahmenbeschlusses teilt jeder Mitgliedstaat dem Rat den Zeitpunkt 

mit, ab dem er derartige Übermittlungen vornehmen kann. Ungarn nimmt seit 2012 

Übermittlungen vor. 

Gemäß Artikel 10 Absatz 3 des Rahmenbeschlusses kann jeder Mitgliedstaat in einer Erklärung 

angeben, welche Amtssprachen der Organe der Europäischen Union er für diese Zwecke anerkennt. 

Ungarn möchte keine Erklärung abgeben. 

Gemäß Artikel 13 Absatz 2 des Rahmenbeschlusses ist von jedem Durchführungsrechtsakt eine 

Abschrift als Anlage beigefügt (nicht in diesem Vermerk enthalten). 

 

(Schlussformel) 

(gez.) Péter Györkös 

____________________ 
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